
Betriebsreglement 

Das vorliegende Dokument regelt die Auffüllung [der/des] [Name des Abbaustandorts/der Deponie] 

des Unternehmens [Name des Unternehmens] in [Name der Gemeinde]. 

Der Betreiber ist unter der Nummer [Telefonnummer] zu den in Artikel 1 Abs. 1 angegebenen Zeiten erreichbar. 

Art.1 Öffnungszeiten 

1 Die Deponie ist auf Anfrage offen. Der Betreiber ist wie folgt telefonisch erreichbar: 
[Wochentag(e) / Zeit] 

2 Ausserhalb des mit dem Betreiber vereinbarten Zeitpunkts darf kein Material abgelagert werden. 

Art.2 Tarife 

Die Gebühr für das Jahr [Jahr] beträgt Fr. [Preis] / m3. 

Art.3 Verfügbare Aufschüttungsvolumen gemäss Abbaubewilligung und Jahresbericht 

Laufende Etappe [Nr.] Am 1. Januar [Jahr] verfügbares Volumen: [Volumen] m3 

Art.4 Zugelassene Materialarten 

Folgende Materialarten werden an diesem Standort entgegengenommen: 

a) Aushubmaterial (Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial, das bei Bautätigkeiten wie Hoch- und 
Tiefbauarbeiten, Tunnel, Kavernen- und Stollenbauten anfällt), das gemäss Anhang 3 der Technischen 
Verordnung über Abfälle des Bundes (TVA) als unverschmutzt gilt und keine Fremdstoffe wie 
Siedlungsabfälle, Grünzeug oder andere Bauabfälle enthält. 

b) Unbelasteter Bodenaushub im Sinne von Anhang 3 TVA. Es handelt sich um den A- und B-Horizont im 
Sinne des Bundesgesetzes über den Umweltschutz (USG). 

Art.5 Kontrolle der Materialien und deren Herkunft 

1 Unternehmen, die Material ablagern wollen, müssen dies mindestens 48 Stunden vorher ankündigen und das 
Datum der Anlieferung sowie die Menge, die genaue Herkunft, die Qualität und die Art des angelieferten 
Materials angeben. Dies erfolgt mit dem vom Betreiber vorgesehenen Formular. Das Formular muss von einer 
Person, die für das Unternehmen unterschriftsberechtigt ist, unterzeichnet werden. 

2 Der Betreiber hat das Recht, das Material bei der Entgegennahme visuell zu kontrollieren, um sicherzustellen, 
dass das Material zugelassen ist und den im Formular gemachten Angaben entspricht. Der Betreiber hat das 
Recht, Material zurückzuweisen, das eindeutig nicht zulässig ist, oder, wenn Zweifel bestehen, detaillierte 
Analysen zu verlangen. 

3 Die vom Betreiber ausgeführten Kontrollen befreien das Unternehmen, das Material anliefert, in keiner Weise 
von seiner Verantwortung. 

Art.6 Verantwortung Dritter 

Für Schäden, die aus der Nichtbeachtung durch Dritte des vorliegenden Reglements entstehen, lehnt der 
Betreiber jede Verantwortung ab. 

 

[Datum der letzten Änderung]    [Unterschrift des Betreibers] 



 

Änderungen:   

Art. 
[Nr.] 

[Wortlaut vor der Änderung] [Datum] [Unterschrift des 
Betreibers] 

Art. 
[Nr.] 

[Wortlaut vor der Änderung] [Datum] [Unterschrift des 
Betreibers] 

Art. 
[Nr.] 

[Wortlaut vor der Änderung] [Datum] [Unterschrift des 
Betreibers] 

Art. 
[Nr.] 

[Wortlaut vor der Änderung] [Datum] [Unterschrift des 
Betreibers] 

Art. 
[Nr.] 

[Wortlaut vor der Änderung] [Datum] [Unterschrift des 
Betreibers] 

Art. 
[Nr.] 

[Wortlaut vor der Änderung] [Datum] [Unterschrift des 
Betreibers] 

Art. 
[Nr.] 

[Wortlaut vor der Änderung] [Datum] [Unterschrift des 
Betreibers] 

Art. 
[Nr.] 

[Wortlaut vor der Änderung] [Datum] [Unterschrift des 
Betreibers] 

Art. 
[Nr.] 

[Wortlaut vor der Änderung] [Datum] [Unterschrift des 
Betreibers] 

Art. 
[Nr.] 

[Wortlaut vor der Änderung] [Datum] [Unterschrift des 
Betreibers] 
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[Nr.] 

[Wortlaut vor der Änderung] [Datum] [Unterschrift des 
Betreibers] 

Art. 
[Nr.] 

[Wortlaut vor der Änderung] [Datum] [Unterschrift des 
Betreibers] 
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